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Rechtsgrundlagen 
• § 1906 Absatz 1 Nr. 1 BGB: 
Freiheitsentziehende Unterbringung (ohne 

Zwangsbehandlung) nur bei Gefahr der 
Selbsttötung oder erheblicher 
Gesundheitsschäden 

• § 1906 Absatz 1 Nr. 2 BGB: 
Freiheitsentziehende Unterbringung zum Zwecke 

der Zwangsbehandlung, wenn ärztlicher 
Eingriff ohne die Unterbringung nicht 
durchgeführt werden kann und der Betreute die 
Erforderlichkeit der Unterbringung nicht 
erkennen oder nicht nach dieser Einsicht 
handeln kann.  



Rechtsgrundlage PatVfgG 

• § 1901a BGB in Verbindung mit § 1901 Abs. 3 
Satz 2 BGB: 

Betreuer prüft Übereinstimmung der PatVfg mit der 
aktuellen Lebens- und Behandlungssituation;  

wenn ja, PatVfg bindend für alle „Beteiligten“ 
PatVfg für Betreuer bindend, vgl. u.a. § 1901 Abs. 

3 Satz 2 BGB! 
Betreuer verschafft PatVfg gegenüber Arzt 

Ausdruck und Geltung, § 1901a I 2 BGB 
 



Reichweite der Bindung einer 
PatVfg 

 
• Keinerlei Reichweitenbeschränkung! 
(Vgl. § 1901a Absatz 3 BGB) 
• Geltung also auch für Demenzen, 

Psychosen, Komapatienten ohne 
Rücksicht darauf, ob der Krankheitsverlauf 
unmittelbar Tod bringend ist, d.h. der 
Sterbevorgang akut bevorsteht! 

• Beachte Bedeutung der PatVfg für § 1906 
BGB bei Selbstgefährdung! 



Weitere Rechtsgrundlage: 
UN-Behindertenkonvention 

• Seit März 2009 in Deutschland in Kraft  
• Verbindlichkeit wie innerstaatliches Recht 
• Maßgebende Vorschriften betreffend 

Zwangsbehandlung: 
• Art. 10 - Recht auf Leben 
• Art. 12 – Gleiche Anerkennung vor dem 

Recht  
• Art. 14 – Recht auf Freiheit und Sicherheit 

der Person 



Übersicht: Obergerichtliche 
Rechtsprechung 



BGH zu § 1906 I Nr. 1 BGB 



BGH zu § 1906 I Nr. 1 BGB 



BGH zur Zwangsbehandlung,  
§ 1906 I Nr. 2 BGB 

BGH lehnt die Auffassung ab, die Unterbringung zur Zwangsbehandlung sei an 
die engeren Voraussetzungen des § 1906 Abs. 1 Nr. 1 BGB (Lebens- oder 
erhebliche Gesundheitsgefahr) gebunden! 



BGH zur Zwangsbehandlung 



BGH zur Zwangsbehandlung 



BGH zur  
Angabe des Arzneimittels, der Dosierung und der 

Verabreichungshäufigkeit 
• OLG Stuttgart (FamRZ 2010, 1107=BtPrax 

2010, 136, unter Hinweis auf BGH FamRZ 2006, 
615): 

• Bei Zwangsmedikation sei die möglichst 
genaue Angabe des Arzneimittels (bzw. 
Wirkstoffes), der Dosierung und der Häufigkeit 
der Verabreichung unverzichtbar, um den 
Zweck, den Inhalt und den Umfang der vom 
Betreuten zu duldenden ärztlichen Behandlung 
bestimmen zu können. 



BGH zur Anhörung und zum 
Verfahrenspfleger in 

Unterbringungsverfahren 

Der Verfahrenspfleger ist nach § 317 FamFG so rechtzeitig 
vor der abschließenden richterlichen Anhörung des 
Betroffenen zu bestellen, dass er bereits durch seine 
Teilnahme an der richterlichen Anhörung Einfluss auf 
das Ergebnis des Verfahrens nehmen kann. 

 
• Wird der Verfahrenspfleger erst mit der Entscheidung 

über die Unterbringung bestellt, führt dieser 
Verfahrensfehler wegen Verletzung des Anspruches auf 
rechtliches Gehör (Art. 103 I GG) zur Aufhebung der 
Entscheidung (BGH vom 9.2.2011 = BtPrax 2011,125). 
 



BGH zum Gutachten in 
Unterbringungsverfahren 



BVerfGE zum MaßregelvollzugsG 
Rheinland-Pfalz 

• BVerfGE vom 23.3.2011 (BtPrax 2011, 112ff): 
 
UN-Behindertenkonvention und UN-Grundsätze 

für den Schutz psychisch Kranker sind 
Auslegungshilfe für die Bestimmung von Inhalt 
und Reichweite der Grundrechte des GG 

• Strenge Anforderungen an die Bestimmtheit 
gesetzlicher Befugnisse zur Zwangsbehandlung 
und an verfahrensrechtliche Sicherungen 
gerade bei Einsatz von Neuroleptika 
 



Derzeitige Praxis 

 
 
 

• Erfahrungen der Teilnehmer/Innen? 



Konsequenzen aus Rechtslage und 
Rechtsprechung 

 
 
 

• Vorschläge und Empfehlungen der 
Teilnehmer/Innen!? 



Ende des Impulsreferates 

 
 
 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!!! 
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